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ABKOMMEN

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit

DIE SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT EINERSEITS

und

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT,

DAS KÖNIGREICH BELGIEN,

DAS KÖNIGREICH DÄNEMARK,

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DIE GRIECHISCHE REPUBLIK,

DAS KÖNIGREICH SPANIEN,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

IRLAND,

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK,

DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG,

DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE,

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH,

DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK,

DIE REPUBLIK FINNLAND,

DAS KÖNIGREICH SCHWEDEN,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, andererseits

nachstehend „Vertragsparteien“ genannt —

in der Überzeugung, daß die Freizügigkeit der Personen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei
wesentlicher Bestandteil einer harmonischen Entwicklung ihrer Beziehungen ist,

entschlossen, diese Freizügigkeit zwischen ihnen auf der Grundlage der in der Europäischen Gemeinschaft
geltenden Bestimmungen zu verwirklichen —

sind übereingekommen, folgendes Abkommen zu schließen:
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Artikel 5I. GRUNDBESTIMMUNGEN

Dienstleistungserbringer
Artikel 1

1. Unbeschadet besonderer Abkommen über die Erbrin-
gung von Dienstleistungen zwischen den VertragsparteienZiel
(einschließlich des Abkommens über das öffentliche Beschaf-
fungswesen, sofern es die Erbringung von Dienstleistungen

Ziel dieses Abkommens zugunsten der Staatsangehörigen umfaßt) wird einem Dienstleistungserbringer einschließlich
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und der Gesellschaften gemäß Anhang I das Recht eingeräumt, Dienst-
Schweiz ist folgendes: leistungen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu

erbringen, deren tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalen-
derjahr nicht überschreitet.a) Einräumung eines Rechts auf Einreise, Aufenthalt, Zugang

zu einer unselbständigen Erwerbstätigkeit und Niederlas-
sung als Selbständiger sowie des Rechts auf Verbleib im 2. Einem Dienstleistungserbringer wird das Einreise- undHoheitsgebiet der Vertragsparteien; Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei

eingeräumt, sofern
b) Erleichterung der Erbringung von Dienstleistungen im

a) er gemäß Absatz 1 oder aufgrund eines in Absatz 1Hoheitsgebiet der Vertragsparteien, insbesondere Liberali-
genannten Abkommens zur Erbringung einer Dienst-sierung kurzzeitiger Dienstleistungen;
leistung berechtigt ist oder,

c) Einräumung eines Rechts auf Einreise und Aufenthalt im b) falls die Voraussetzungen unter Buchstabe a nicht erfüllt
Hoheitsgebiet der Vertragsparteien für Personen, die im sind, ihm von den zuständigen Behörden der betreffenden
Aufnahmestaat keine Erwerbstätigkeit ausüben; Vertragspartei eine Erlaubnis zur Erbringung einer Dienst-

leistung erteilt wurde.
d) Einräumung der gleichen Lebens-, Beschäftigungs- und

Arbeitsbedingungen wie für Inländer. 3. Natürlichen Personen, die Staatsangehörige eines
Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder der
Schweiz sind und sich nur als Empfänger einer Dienstleistung

Artikel 2 in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei begeben, wird das
Einreise- und Aufenthaltsrecht eingeräumt.

Nichtdiskriminierung
4. Die in diesem Artikel genannten Rechte werden gemäß
den Bestimmungen der Anhänge I, II und III eingeräumt. DieDie Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmäßig
Höchstzahlen des Artikels 10 können gegenüber den in diesemim Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, wer-
Artikel genannten Personen nicht geltend gemacht werden.den bei der Anwendung dieses Abkommens gemäß den

Anhängen I, II und III nicht aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit
diskriminiert. Artikel 6

Aufenthaltsrecht für Personen, die keine Erwerbstätigkeit
Artikel 3 ausüben

Das Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet einer VertragsparteiEinreiserecht
wird den Personen, die keine Erwerbstätigkeit ausüben, gemäß
den Bestimmungen des Anhangs I über Nichterwerbstätige

Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf eingeräumt.
Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäß
den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt.

Artikel 7

Sonstige RechteArtikel 4

Die Vertragsparteien regeln insbesondere die folgenden mit derRecht auf Aufenthalt und Zugang zu einer Erwerbstätig-
Freizügigkeit zusammenhängenden Rechte gemäß Anhang I:keit

a) Recht auf Gleichbehandlung mit den Inländern in bezug
auf den Zugang zu einer Erwerbstätigkeit und derenDas Recht auf Aufenthalt und Zugang zu einer Erwerbstätigkeit

wird vorbehaltlich des Artikels 10 nach Maßgabe des An- Ausübung sowie auf die Lebens-, Beschäftigungs- und
Arbeitsbedingungen;hangs I eingeräumt.
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b) Recht auf berufliche und geographische Mobilität, das es II. ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
den Staatsangehörigen der Vertragsparteien gestattet, sich
im Hoheitsgebiet des Aufnahmestaates frei zu bewegen
und den Beruf ihrer Wahl auszuüben; Artikel 10

c) Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei
Übergangsbestimmungen und Weiterentwicklung diesesnach Beendigung einer Erwerbstätigkeit;

Abkommens
d) Aufenthaltsrecht der Familienangehörigen, ungeachtet

ihrer Staatsangehörigkeit;
1. Während eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkraft-

e) Recht der Familienangehörigen auf Ausübung einer Er- treten dieses Abkommens kann die Schweiz für die beiden
werbstätigkeit, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit; Kategorien der Aufenthalte von mehr als vier Monaten und

weniger als einem Jahr und der Aufenthalte von einem
f) Recht auf Erwerb von Immobilien im Zusammenhang Jahr oder mehr Höchstzahlen für den Zugang zu einer

mit der Ausübung der im Rahmen dieses Abkommens Erwerbstätigkeit aufrechterhalten. Die Aufenthalte von weniger
eingeräumten Rechte; als vier Monaten unterliegen keiner Beschränkung.

g) während der Übergangszeit: Recht auf Rückkehr in das
Ab dem sechsten Jahr werden die Höchstzahlen für dieHoheitsgebiet einer Vertragspartei nach Beendigung einer
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-Erwerbstätigkeit oder eines Aufenthalts in diesem Gebiet
meinschaft aufgehoben.zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit sowie Recht auf

Umwandlung einer befristeten in eine ständige Aufent-
haltserlaubnis.

2. Die Vertragsparteien können die Kontrolle der Einhal-
tung des Vorrangs der in den regulären Arbeitsmarkt integrier-Artikel 8
ten Arbeitnehmer und die Kontrolle der Entlohnungs- und
Arbeitsbedingungen für die Staatsangehörigen der anderen

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit Vertragspartei einschließlich der in Artikel 5 genannten Dienst-
leistungserbringer höchstens zwei Jahre lang beibehalten. Vor

Die Vertragsparteien regeln die Koordinierung der Systeme Ablauf des ersten Jahres prüft der Gemischte Ausschuß,
der sozialen Sicherheit gemäß Anhang II, um insbesondere inwieweit diese Beschränkungen noch notwendig sind. Er kann
folgendes zu gewährleisten: die Höchstdauer von zwei Jahren verkürzen. Die Erbringer der

Dienstleistungen, die durch ein besonderes Abkommen über
a) Gleichbehandlung; die Erbringung von Dienstleistungen zwischen den Vertrags-

parteien (einschließlich des Abkommens über bestimmte As-
b) Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften; pekte des öffentlichen Beschaffungswesens, sofern es die

Erbringung von Dienstleistungen umfaßt) liberalisiert wurden,c) Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen natio- unterliegen nicht der Kontrolle der Einhaltung des Vorrangsnalen Rechtsvorschriften berücksichtigten Versicherungs- der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer.zeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des
Leistungsanspruchs sowie für die Berechnung der Leistun-
gen;

3. Ab Inkrafttreten dieses Abkommens und bis zum Ende
des fünften Jahres behält die Schweiz innerhalb ihrer Gesamt-d) Zahlung der Leistungen an Personen, die ihren Wohnsitz
kontingente mindestens folgende Anzahl neuer Aufenthaltser-im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien haben;
laubnisse für Arbeitnehmer und Selbständige der Europäischen
Gemeinschaft vor: 15 000 Aufenthaltserlaubnisse pro Jahr mite) Amtshilfe und Zusammenarbeit der Behörden und Ein-
einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr oder mehr,richtungen.
115 500 Aufenthaltserlaubnisse pro Jahr mit einer Gültigkeits-
dauer von mehr als vier Monaten und weniger als einem Jahr.

Artikel 9

Diplome, Zeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise 4. Ungeachtet des Absatzes 3 vereinbaren die Vertragspar-
teien folgende Regelung: Ist nach Ablauf eines Zeitraums
von fünf Jahren und bis 12 Jahre nach Inkrafttreten desUm den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Gemeinschaft und der Schweiz den Zugang zu Abkommens in einem bestimmten Jahr die Zahl der neuen
Aufenthaltserlaubnisse einer der Kategorien nach Absatz 1, dieunselbständigen und selbständigen Erwerbstätigkeiten und

deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen Arbeitnehmern und Selbständigen der Europäischen Gemein-
schaft erteilt wurden, um 10 % höher als der Durchschnitt derzu erleichtern, treffen die Vertragsparteien gemäß Anhang III

die erforderlichen Maßnahmen zur gegenseitigen Anerken- drei vorangegangenen Jahre, so kann die Schweiz für das
folgende Jahr die Zahl der neuen Aufenthaltserlaubnisse diesernung der Diplome, Zeugnisse und sonstigen Befähigungsnach-

weise und zur Koordinierung ihrer Rechts- und Verwaltungs- Kategorie für Arbeitnehmer und Selbständige der Europäischen
Gemeinschaft einseitig auf den Durchschnitt der drei vorange-vorschriften über den Zugang zu unselbständigen und selb-

ständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die gangenen Jahre plus 5 % begrenzen. Im darauffolgenden Jahr
kann diese Zahl auf die gleiche Höhe begrenzt werden.Erbringung von Dienstleistungen.
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Ungeachtet des Unterabsatzes 1 darf für Arbeitnehmer und Artikel 12
Selbständige der Europäischen Gemeinschaft die Zahl der
neuen Aufenthaltserlaubnisse mit einer Gültigkeitsdauer von

Günstigere Bestimmungeneinem Jahr oder mehr nicht auf weniger als 15 000 pro
Jahr bzw. die Zahl der Aufenthaltserlaubnisse mit einer
Gültigkeitsdauer von mehr als vier Monaten und weniger als Dieses Abkommen steht günstigeren innerstaatlichen Bestim-
einem Jahr nicht auf weniger als 115 500 pro Jahr begrenzt mungen, die den Staatsangehörigen der Vertragsparteien bzw.
werden. ihren Familienangehörigen eingeräumt werden, nicht entge-

gen.
5. Die Übergangsbestimmungen der Absätze 1 bis 4, insbe-
sondere die des Absatzes 2 über den Vorrang der in den

Artikel 13regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer und die
Kontrolle der Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen, gelten
nicht für Arbeitnehmer und Selbständige, die zum Zeitpunkt Stand still
des Inkrafttretens dieses Abkommens zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit im Gebiet der Vertragsparteien berechtigt
sind. Sie haben insbesondere ein Recht auf geographische und Die Vertragsparteien verpflichten sich, in den unter dieses
berufliche Mobilität. Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis mit Abkommen fallenden Bereichen keine neuen Beschränkungen
einer Gültigkeitsdauer von weniger als einem Jahr haben für Staatsangehörige der anderen Vertragspartei einzuführen.
ein Recht auf Erneuerung ihrer Aufenthaltserlaubnis; die
Ausschöpfung der Höchstzahlen kann ihnen gegenüber nicht
geltend gemacht werden. Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis Artikel 14
mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr oder mehr haben
automatisch ein Recht auf Verlängerung ihrer Aufenthaltser-

Gemischter Ausschußlaubnis; diesen Arbeitnehmern und Selbständigen werden
folglich die mit der Freizügigkeit verbundenen Rechte, die in
den Grundbestimmungen dieses Abkommens, insbesondere in

1. Ein aus Vertretern der Vertragsparteien bestehenderArtikel 7, festgelegt sind, ab Inkrafttreten dieses Abkommens
Gemischter Ausschuß wird eingesetzt, der für die Verwaltungeingeräumt.
und die ordnungsgemäße Anwendung dieses Abkommens
verantwortlich ist. Zu diesem Zweck gibt er Empfehlungen ab.

6. Die Schweiz teilt dem Gemischten Ausschuß die erfor- Er faßt Beschlüsse in den in diesem Abkommen vorgesehenen
derlichen Statistiken und Angaben einschließlich der zur Fällen. Der Gemischte Ausschuß beschließt einvernehmlich.
Durchführung des Absatzes 2 getroffenen Maßnahmen re-
gelmäßig und umgehend mit. Jede Vertragspartei kann im
Gemischten Ausschuß eine Prüfung der Lage beantragen. 2. Bei schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Pro-

blemen tritt der Gemischte Ausschuß auf Verlangen einer
Vertragspartei zusammen, um geeignete Abhilfemaßnahmen7. Grenzgänger unterliegen keiner zahlenmäßigen
zu prüfen. Der Gemischte Ausschuß kann innerhalb vonBeschränkung.
60 Tagen nach dem Antrag über die zu ergreifenden Maßnah-
men beschließen. Diese Frist kann der Gemischte Ausschuß

8. Die Übergangsbestimmungen über die soziale Sicherheit verlängern. Diese Maßnahmen sind in Umfang und Dauer auf
und die Rückerstattung der Beiträge zur Arbeitslosenversiche- das zur Abhilfe erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Es
rung sind in dem Protokoll zu Anhang II festgelegt. sind solche Maßnahmen zu wählen, die das Funktionieren

dieses Abkommens so wenig wie möglich beeinträchtigen.
Artikel 11

3. Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchfüh-Behandlung von Beschwerden rung dieses Abkommens tauschen die Vertragsparteien re-
gelmäßig Informationen aus und führen auf Verlangen einer
der Vertragsparteien Konsultationen im Gemischten Ausschuß.1. Die unter dieses Abkommen fallenden Personen haben

das Recht, hinsichtlich der Anwendung der Bestimmungen
dieses Abkommens bei den zuständigen Behörden Beschwerde
einzulegen. 4. Der Gemischte Ausschuß tritt bei Bedarf, mindestens

jedoch einmal jährlich, zusammen. Jede Vertragspartei kann
die Einberufung einer Sitzung verlangen. Der Gemischte2. Die Beschwerden müssen innerhalb einer angemessenen Ausschuß tritt binnen 15 Tagen zusammen, nachdem einFrist behandelt werden. Antrag gemäß Absatz 2 gestellt wurde.

3. Die unter dieses Abkommen fallenden Personen erhalten
die Möglichkeit, gegen die Entscheidungen über Beschwerden 5. Der Gemischte Ausschuß gibt sich eine Geschäftsord-

nung, die unter anderem die Verfahren zur Einberufungoder das Nichtergehen einer Entscheidung innerhalb einer
angemessenen Frist bei dem zuständigen nationalen Gericht der Sitzungen, zur Ernennung des Vorsitzenden und zur

Festlegung von dessen Mandat enthält.Berufung einzulegen.
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6. Der Gemischte Ausschuß kann die Einsetzung von Artikel 19
Arbeitsgruppen oder Sachverständigengruppen beschließen,
die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Streitbeilegung

Artikel 15
1. Die Vertragsparteien können den Gemischten Ausschuß
mit allen Streitigkeiten über die Auslegung oder die Anwen-Anhänge und Protokolle
dung dieses Abkommens befassen.

Die Anhänge und Protokolle sind Bestandteile dieses Abkom-
mens. Die Erklärungen sind in der Schlußakte enthalten. 2. Der Gemischte Ausschuß kann die Streitigkeit beilegen.

Dem Gemischten Ausschuß werden alle zweckdienlichen
Artikel 16 Informationen für eine eingehende Prüfung der Angelegenheit

im Hinblick auf eine annehmbare Lösung zur Verfügung
Bezugnahme auf das Gemeinschaftsrecht gestellt. Zu diesem Zweck prüft der Gemischte Ausschuß alle

Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen
Funktionierens dieses Abkommens.1. Zur Erreichung der Ziele dieses Abkommens treffen die

Vertragsparteien alle erforderlichen Maßnahmen, damit in
ihren Beziehungen gleichwertige Rechte und Pflichten wie in Artikel 20den Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft, auf die Bezug
genommen wird, Anwendung finden.

Beziehung zu bilateralen Abkommen über die soziale
Sicherheit2. Soweit für die Anwendung dieses Abkommens Begriffe

des Gemeinschaftsrechts herangezogen werden, wird hierfür
die einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro- Sofern in Anhang II nichts Gegenteiliges bestimmt ist, werden
päischen Gemeinschaften vor dem Zeitpunkt der Unterzeich- die bilateralen Abkommen über die soziale Sicherheit zwischen
nung berücksichtigt. Über die Rechtsprechung nach dem der Schweiz und den Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens wird die meinschaft mit Inkrafttreten dieses Abkommens insoweit
Schweiz unterrichtet. Um das ordnungsgemäße Funktionieren ausgesetzt, als in diesem Abkommen derselbe Sachbereich
dieses Abkommens sicherzustellen, stellt der Gemischte Aus- geregelt wird.
schuß auf Antrag einer Vertragspartei die Auswirkungen dieser
Rechtsprechung fest.

Artikel 21

Artikel 17
Beziehung zu den bilateralen Doppelbesteuerungsabkom-

menEntwicklung des Rechts

1. Sobald eine Vertragspartei das Verfahren zur Annahme 1. Die Bestimmungen der bilateralen Doppelbesteuerungs-
eines Entwurfs zur Änderung ihrer innerstaatlichen Rechtsvor- abkommen zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten der
schriften einleitet oder eine Änderung in der Rechtsprechung Europäischen Gemeinschaft bleiben von den Bestimmungen
der Instanzen, deren Entscheidungen nicht mehr mit Rechts- dieses Abkommens unberührt. Insbesondere lassen die Bestim-
mitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden mungen dieses Abkommens die in den Doppelbesteuerungsab-
können, in einem unter dieses Abkommen fallenden Bereich kommen festgelegte Begriffsbestimmung des Grenzgängers
eintritt, unterrichtet die betroffene Vertragspartei die andere unberührt.
Vertragspartei im Rahmen des Gemischten Ausschusses hier-
von.

2. Keine Bestimmung dieses Abkommens ist so auszulegen,
daß sie die Vertragsparteien daran hindert, bei der Anwendung2. Der Gemischte Ausschuß führt einen Meinungsaustausch
ihrer Steuervorschriften eine Unterscheidung zwischen Steuer-über die Auswirkungen der Änderung auf das ordnungsgemä-
pflichtigen zu machen, die sich- insbesondere hinsichtlich ihresße Funktionieren dieses Abkommens.
Wohnsitzes- nicht in vergleichbaren Situationen befinden.

Artikel 18
3. Keine Bestimmung dieses Abkommens hindert die Ver-

Revision tragsparteien daran, Maßnahmen zu beschließen oder anzu-
wenden, um nach Maßgabe der Bestimmungen der nationalen
Steuergesetzgebung einer Vertragspartei oder der zwischen derWünscht eine Vertragspartei eine Revision dieses Abkommens,

so unterbreitet sie dem Gemischten Ausschuß hierzu einen Schweiz einerseits und einem oder mehreren Mitgliedstaaten
der Europäischen Gemeinschaft andererseits geschlossenenVorschlag. Die Änderung dieses Abkommens tritt nach Ab-

schluß der jeweiligen internen Verfahren in Kraft; hiervon Doppelbesteuerungsabkommen oder sonstiger steuerrechtli-
cher Vereinbarungen die Besteuerung sowie die Zahlung undausgenommen sind Änderungen der Anhänge II und III, die

vom Gemischten Ausschuß beschlossen werden und sofort die tatsächliche Erhebung der Steuern zu gewährleisten oder
die Steuerflucht zu verhindern.nach dessen Beschluß in Kraft treten können.
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Artikel 22 Artikel 25

Inkrafttreten und Geltungsdauer
Beziehung zu bilateralen Abkommen in anderen Berei-

1. Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation oder Geneh-chen als der sozialen Sicherheit und der Doppelbesteu-
migung durch die Vertragsparteien gemäß ihren eigenenerung
Verfahren. Es tritt am ersten Tag des zweiten Monats in
Kraft, der auf die letzte Notifikation der Hinterlegung der
Ratifikations- oder Genehmigungsurkunden aller nachstehen-1. Ungeachtet der Artikel 20 und 21 läßt dieses Abkommen
den sieben Abkommen folgt:die Abkommen zwischen der Schweiz einerseits und einem

oder mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft Abkommen über die Freizügigkeit
andererseits, beispielsweise Abkommen betreffend Privatper-

Abkommen über den Luftverkehrsonen, Wirtschaftsbeteiligte, die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit oder den kleinen Grenzverkehr, insoweit unberührt, Abkommen über den Güter- und Personenverkehr auf Schieneals sie mit diesem Abkommen vereinbar sind. und Straße

Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen2. Sind die betreffenden Abkommen nicht mit diesem

Abkommen vereinbar, so ist letzteres maßgebend. Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konfor-
mitätsbewertungen

Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaf-Artikel 23
fungswesens

Abkommen über die wissenschaftliche und technologischeErworbene Ansprüche Zusammenarbeit.

2. Dieses Abkommen wird für eine anfängliche Dauer vonIm Falle der Kündigung oder der Nichtverlängerung des
sieben Jahren geschlossen. Es verlängert sich für unbestimmteAbkommens bleiben die erworbenen Ansprüche von Einzel-
Zeit, sofern die Gemeinschaft oder die Schweiz der anderennen unberührt. Die Vertragsparteien treffen im gegenseitigen
Vertragspartei vor Ablauf der anfänglichen GeltungsdauerEinvernehmen eine Regelung für die Anwartschaften.
nichts Gegenteiliges notifiziert. Im Falle einer solchen Notifika-
tion findet Absatz 4 Anwendung.

Artikel 24 3. Die Europäische Gemeinschaft oder die Schweiz kann
dieses Abkommen durch Notifikation gegenüber der anderen
Vertragspartei kündigen. Im Falle einer solchen NotifikationRäumlicher Geltungsbereich
findet Absatz 4 Anwendung.

4. Die in Absatz 1 aufgeführten sieben Abkommen tretenDieses Abkommen gilt für das Hoheitsgebiet der Schweiz
einerseits und die Gebiete, in denen der Vertrag zur Gründung sechs Monate nach Erhalt der Notifikation über die Nichtver-

längerung gemäß Absatz 2 oder über die Kündigung gemäßder Europäischen Gemeinschaft Anwendung findet, und nach
Maßgabe jenes Vertrags andererseits. Absatz 3 außer Kraft.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas
alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno
de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk,
engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har
samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung
in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesi-
scher, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

'Εγινε στο Λουξεµβούργο, στις είκοσι µία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική,
γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα· καθένα από τα
κείµενα είναι εξίσου αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in
duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish
languages, each of those texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise,
chacun de ces textes faisant également foi.
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Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese,
finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente
ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twee exemplaren in de Deense,
de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de
Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas lı́nguas
alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca,
fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayh-
deksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan,
ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska,
franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är
lika giltiga.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région
wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland
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ANHANG I

FREIZÜGIGKEIT

Die Staatsangehörigen der Vertragsparteien haben ferner dasI. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Recht, sich in das Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei
zu begeben oder nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses

Artikel 1 mit einer Dauer von weniger als einem Jahr dort zu bleiben,
um sich eine Beschäftigung zu suchen, und sich während eines
angemessenen Zeitraums von bis zu sechs Monaten dortEinreise und Ausreise
aufzuhalten, sofern dies erforderlich ist, um von den ihrer
beruflichen Befähigung entsprechenden Stellenangeboten

1. Die Vertragsparteien gestatten den Staatsangehörigen der Kenntnis zu nehmen und gegebenenfalls die erforderlichen
anderen Vertragsparteien, deren Familienangehörigen im Sinne Maßnahmen im Hinblick auf ihre Einstellung zu treffen. Die
des Artikels 3 dieses Anhangs und den entsandten Arbeitneh- Arbeitsuchenden haben im Hoheitsgebiet der betreffenden
mern im Sinne des Artikels 17 dieses Anhangs die Einreise in Vertragspartei Anspruch auf die gleiche Hilfe, wie sie die
ihr Hoheitsgebiet gegen Vorlage eines gültigen Personalauswei- Arbeitsämter dieses Staates eigenen Staatsangehörigen leisten.
ses oder Reisepasses. Sie können während der Dauer dieses Aufenthalts von der

Sozialhilfe ausgeschlossen werden.

Ein Einreisevisum oder ein gleichwertiger Nachweis darf nicht 2. Den Staatsangehörigen der Vertragsparteien, die im
verlangt werden, außer im Fall von Familienangehörigen und Aufnahmestaat keine Erwerbstätigkeit ausüben und kein Auf-
entsandten Arbeitnehmern im Sinne des Artikels 17 dieses enthaltsrecht aufgrund anderer Bestimmungen dieses Abkom-
Anhangs, die nicht die Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei mens haben, wird das Aufenthaltsrecht eingeräumt, sofern sie
besitzen. Die betreffende Vertragspartei gewährt diesen Perso- die Voraussetzungen des Kapitels V erfüllen. Zum Nachweis
nen alle Erleichterungen für die Beschaffung der gegebenenfalls dieses Rechts wird eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.
benötigten Visa.

3. Die Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
oder Sonderbescheinigung für die Staatsangehörigen der Ver-2. Die Vertragsparteien erkennen den Staatsangehörigen tragsparteien erfolgen kostenlos oder gegen Entrichtung einesder Vertragsparteien, ihren Familienangehörigen im Sinne des Betrags, der die Ausstellungsgebühr für Personalausweise vonArtikels 3 dieses Anhangs und den entsandten Arbeitnehmern Inländern nicht übersteigen darf. Die Vertragsparteien treffenim Sinne des Artikels 17 dieses Anhangs das Recht zu, ihr alle erforderlichen Maßnahmen, um die Formalitäten undHoheitsgebiet gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises Verfahren für die Beschaffung dieser Dokumente so weit wieoder Reisepasses zu verlassen. Sie dürfen von den Staatsan- möglich zu vereinfachen.gehörigen der anderen Vertragsparteien kein Ausreisevisum

und keinen gleichwertigen Nachweis verlangen. 4. Die Vertragsparteien können von den Staatsangehörigen
der anderen Vertragsparteien verlangen, daß sie ihre Anwesen-
heit in ihrem Hoheitsgebiet anzeigen.Die Vertragsparteien stellen ihren Staatsangehörigen gemäß

ihren Rechtsvorschriften einen Personalausweis oder einen
Artikel 3Reisepaß aus, der insbesondere ihre Staatsangehörigkeit angibt,

oder verlängern diese Dokumente. Familienangehörige

1. Die Familienangehörigen einer Person, die Staatsangehö-Der Reisepaß muß zumindest für alle Vertragsparteien und
rige einer Vertragspartei ist und ein Aufenthaltsrecht hat,für die unmittelbar zwischen den Vertragsparteien liegenden
haben das Recht, bei ihr Wohnung zu nehmen. Der Arbeitneh-Durchreiseländer gültig sein. Ist die Ausreise nur mit dem
mer muß für seine Familie über eine Wohnung verfügen, die inReisepaß statthaft, so muß dieser mindestens fünf Jahre gültig
dem Gebiet, in dem er beschäftigt ist, den für die inländischensein.
Arbeitnehmer geltenden normalen Anforderungen entspricht;
diese Bestimmung darf jedoch nicht zu Diskriminierungen

Artikel 2 zwischen inländischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmern aus
der anderen Vertragspartei führen.

Aufenthalt und Erwerbstätigkeit 2. Als Familienangehörige gelten ungeachtet ihrer Staatsan-
gehörigkeit:

1. Unbeschadet der für die Übergangszeit gemäß Artikel 10 a) der Ehegatte und die Verwandten in absteigender Linie,
dieses Abkommens und Kapitel VII dieses Anhangs geltenden die noch nicht 21 Jahre alt sind oder denen Unterhalt
Bestimmungen haben die Staatsangehörigen einer Vertragspar- gewährt wird;
tei das Recht, sich nach Maßgabe der Kapitel II bis IV im

b) die Verwandten und die Verwandten des Ehegatten inHoheitsgebiet der anderen Vertragspartei aufzuhalten und dort
aufsteigender Linie, denen Unterhalt gewährt wird;eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Zum Nachweis dieses Rechts

wird eine Aufenthaltserlaubnis erteilt oder eine Sonderbeschei- c) im Fall von Studierenden der Ehegatte und die unterhalts-
berechtigten Kinder.nigung für Grenzgänger ausgestellt.
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Die Vertragsparteien begünstigen die Aufnahme aller nicht Artikel 5
unter den Buchstaben a, b und c genannten Familienangehöri-
gen, denen der Staatsangehörige einer Vertragspartei Unterhalt Öffentliche Ordnung
gewährt oder mit denen er im Herkunftsland in einer häusli-
chen Gemeinschaft lebt.

(1) Die aufgrund dieses Abkommens eingeräumten Rechte
dürfen nur durch Maßnahmen, die aus Gründen der öffentli-

3. Für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis für Familien- chen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigt sind,
angehörige eines Staatsangehörigen einer Vertragspartei dürfen eingeschränkt werden.
die Vertragsparteien nur folgende Unterlagen verlangen:

a) die Ausweise, mit denen sie in ihr Hoheitsgebiet eingereist (2) Gemäß Artikel 16 dieses Abkommens wird auf die
sind; Richtlinien 64/221/EWG (ABl. 56, vom 4.4.1964, S. 850) (1),

72/194/EWG (ABL. L 121, 26.5.1972, S. 32) und 75/35/EWG
b) eine von der zuständigen Behörde des Heimat- oder (ABl. L 14, vom 20.1.1975, S. 10) (1) Bezug genommen.

Herkunftsstaats ausgestellte Bescheinigung, in der das
Verwandtschaftsverhältnis bestätigt wird;

II. ARBEITNEHMERc) für Personen, denen Unterhalt gewährt wird, eine von der
zuständigen Behörde des Heimat- oder Herkunftsstaats
ausgestellte Bescheinigung, in der bestätigt wird, daß die Artikel 6
in Absatz 1 genannte Person ihnen Unterhalt gewährt
oder sie in diesem Staat mit ihr in einer häuslichen AufenthaltsregelungGemeinschaft leben.

1. Ein Arbeitnehmer, der Staatsangehöriger einer Ver-4. Die einem Familienangehörigen erteilte Aufenthaltser-
tragspartei ist (im folgenden „Arbeitnehmer“ genannt) und mitlaubnis hat die gleiche Gültigkeit wie die der Person, von der
einem Arbeitgeber des Aufnahmestaates ein Arbeitsverhältnisdas Recht hergeleitet ist.
mit einer Dauer von mindestens einem Jahr eingegangen ist,
erhält eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von

5. Der Ehegatte und die Kinder einer Person mit Aufent- mindestens fünf Jahren, gerechnet ab dem Zeitpunkt der
haltsrecht, die noch nicht 21 Jahre alt oder unterhaltsberechtigt Erteilung der Erlaubnis. Diese wird automatisch um mindestens
sind, haben ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit das Recht auf fünf Jahre verlängert. Bei der ersten Verlängerung kann die
Zugang zu einer Erwerbstätigkeit. Gültigkeitsdauer beschränkt werden, wenn der Inhaber seit

mehr als zwölf aufeinanderfolgenden Monaten unfreiwillig
6. Die Kinder eines Staatsangehörigen einer Vertragspartei arbeitslos ist; sie darf jedoch ein Jahr nicht unterschreiten.
dürfen ungeachtet dessen, ob er im Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei eine Erwerbstätigkeit ausübt oder keine Er- 2. Ein Arbeitnehmer, der mit einem Arbeitgeber des Auf-werbstätigkeit ausübt oder eine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, nahmestaates ein Arbeitsverhältnis mit einer Dauer von mehrunter den gleichen Bedingungen wie die Staatsangehörigen des als drei Monaten und weniger als einem Jahr eingegangen ist,Aufnahmestaates, sofern sie in dessen Hoheitsgebiet wohnen, erhält eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer, dieam allgemeinen Unterricht sowie an der Lehrlings- und der Dauer des Arbeitsvertrags entspricht.Berufsausbildung teilnehmen.

Ein Arbeitnehmer, der ein Arbeitsverhältnis mit einer DauerDie Vertragsparteien unterstützen alle Bemühungen, durch die
von höchstens drei Monaten hat, benötigt keine Aufenthaltser-diesen Kindern ermöglicht werden soll, unter den besten
laubnis.Voraussetzungen an diesem Unterricht bzw. dieser Ausbildung

teilzunehmen.
3. Für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis dürfen die
Vertragsparteien vom Arbeitnehmer nur die Vorlage folgenderArtikel 4
Unterlagen verlangen:

Verbleiberecht
a) den Ausweis, mit dem er in ihr Hoheitsgebiet eingereist

ist;
1. Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei und ihre
Familienangehörigen haben nach Beendigung ihrer Erwerbstä- b) eine Einstellungserklärung des Arbeitgebers oder eine
tigkeit ein Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet der anderen Arbeitsbescheinigung.
Vertragspartei.

4. Die Aufenthaltserlaubnis gilt für das gesamte Hoheitsge-2. Gemäß Artikel 16 dieses Abkommens wird auf die biet des Staates, der sie erteilt hat.Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 (ABl. L 142, vom 30.6.1970,
S. 24) (1) und auf die Richtlinie 75/34/EWG (ABl. L 14, vom
20.1. 1975, S. 10) (1) Bezug genommen. 5. Aufenthaltsunterbrechungen, die sechs aufeinanderfol-

gende Monate nicht überschreiten, sowie eine durch Militär-
dienst gerechtfertigte Abwesenheit berühren nicht die Gültig-(1) In der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens

geltenden Fassung. keit der Aufenthaltserlaubnis.
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6. Eine gültige Aufenthaltserlaubnis darf dem Arbeitnehmer 2. Ein Arbeitnehmer und seine in Artikel 3 dieses Anhangs
genannten Familienangehörigen genießen dort die gleichennicht allein deshalb entzogen werden, weil er keine Beschäfti-

gung mehr hat, entweder weil er infolge von Krankheit steuerlichen und sozialen Vergünstigungen wie die inländi-
schen Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen.oder Unfall vorübergehend arbeitsunfähig ist oder weil er

unfreiwillig arbeitslos geworden ist, sofern letzteres vom
zuständigen Arbeitsamt ordnungsgemäß bestätigt wird. 3. Er kann mit dem gleichen Recht und unter den gleichen

Bedingungen wie die inländischen Arbeitnehmer am Unter-
richt der Berufsschulen und der Umschulungszentren teilneh-7. Die Erledigung der Formalitäten für die Erteilung der

Aufenthaltserlaubnis darf die fristgerechte Erfüllung der von men.
den Antragstellern geschlossenen Arbeitsverträge nicht behin-
dern. 4. Alle Bestimmungen in Tarif- oder Einzelarbeitsverträgen

oder sonstigen Kollektivvereinbarungen betreffend den Zugang
zur Beschäftigung, die Beschäftigung, die Entlohnung und alleArtikel 7
übrigen Arbeits- und Kündigungsbedingungen sind von Rechts

Abhängig beschäftigte Grenzgänger wegen insoweit nichtig, als sie für ausländische Arbeitnehmer,
die Staatsangehörige der Vertragsparteien sind, diskriminieren-
de Bedingungen vorsehen oder zulassen.1. Ein abhängig beschäftigter Grenzgänger ist ein Staatsan-

gehöriger einer Vertragspartei mit Wohnsitz im Hoheitsgebiet
einer Vertragspartei, der eine Erwerbstätigkeit als Arbeitneh- 5. Ein Arbeitnehmer, der die Staatsangehörigkeit einer
mer im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei ausübt und Vertragspartei besitzt und im Hoheitsgebiet der anderen Ver-
in der Regel täglich oder mindestens einmal in der Woche an tragspartei beschäftigt ist, hat Anspruch auf gleiche Behand-
seinen Wohnort zurückkehrt. lung hinsichtlich der Zugehörigkeit zu Gewerkschaften und

der Ausübung gewerkschaftlicher Rechte, einschließlich des
Wahlrechts und des Zugangs zu Verwaltungs- oder Führungs-2. Die Grenzgänger benötigen keine Aufenthaltserlaubnis.
ämtern in einer Gewerkschaft; er kann von der Teilnahme an
der Verwaltung von Körperschaften des öffentlichen RechtsDie zuständige Behörde des beschäftigenden Staates kann dem
und der Ausübung eines öffentlich-rechtlichen Amtes ausge-abhängig beschäftigten Grenzgänger jedoch eine Sonderbe-
schlossen werden. Er hat ferner das Recht auf Wählbarkeit zuscheinigung mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens fünf
den Arbeitnehmervertretungen in den Betrieben.Jahren oder mit einer der Dauer der Beschäftigung entsprechen-

den Gültigkeitsdauer ausstellen, wenn diese mehr als drei
Diese Bestimmungen berühren nicht die Rechts- oder Verwal-Monate und weniger als ein Jahr beträgt. Diese Bescheinigung
tungsvorschriften, durch die den Arbeitnehmern aus derwird um mindestens fünf Jahre verlängert, sofern der
anderen Vertragspartei im Aufnahmestaat weitergehendeGrenzgänger nachweist, daß er eine Erwerbstätigkeit ausübt.
Rechte eingeräumt werden.

3. Die Sonderbescheinigung gilt für das gesamte Hoheitsge-
6. Unbeschadet des Artikels 26 dieses Anhangs genießt einbiet des Staates, der sie ausgestellt hat.
Arbeitnehmer, der die Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei
besitzt und im Hoheitsgebiet der anderen VertragsparteiArtikel 8
beschäftigt ist, hinsichtlich einer Wohnung, einschließlich der
Erlangung des Eigentums an der von ihm benötigten Woh-Berufliche und geographische Mobilität
nung, die gleichen Rechte und Vergünstigungen wie die
inländischen Arbeitnehmer.1. Die Arbeitnehmer haben das Recht auf berufliche und

geographische Mobilität im gesamten Hoheitsgebiet des Auf- Dieser Arbeitnehmer kann sich mit dem gleichen Recht wienahmestaates. inländische Arbeitnehmer in dem Gebiet, in dem er beschäftigt
ist, in die Listen der Wohnungssuchenden der Orte, wo solche

2. Die berufliche Mobilität umfaßt den Wechsel des Arbeit- Listen geführt werden, einschreiben und genießt die damit
gebers, der Arbeitsstelle, des Berufs und den Übergang von verbundenen Vergünstigungen und Rangstellungen.
einer unselbständigen zu einer selbständigen Erwerbstätigkeit.
Die geographische Mobilität umfaßt den Wechsel des Arbeits- Seine im Herkunftsstaat verbliebene Familie wird zu diesem
und des Aufenthaltsortes. Zweck als in diesem Gebiet wohnend betrachtet, soweit auch

für inländische Arbeitnehmer eine entsprechende Vermutung
Artikel 9 gilt.

Gleichbehandlung Artikel 10

1. Ein Arbeitnehmer, der Staatsangehöriger einer Ver- Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung
tragspartei ist, darf aufgrund seiner Staatsangehörigkeit im
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei hinsichtlich der Einem Staatsangehörigen einer Vertragspartei, der eine unselb-

ständige Erwerbstätigkeit ausübt, kann das Recht auf eineBeschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, insbesondere im
Hinblick auf Entlohnung, Kündigung und, falls er arbeitslos Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung verweigert wer-

den, sofern diese die Ausübung hoheitlicher Befugnisse umfaßtgeworden ist, im Hinblick auf berufliche Wiedereingliederung
oder Wiedereinstellung nicht anders behandelt werden als die und der Wahrung der allgemeinen Interessen des Staates oder

anderer öffentlicher Körperschaften dient.inländischen Arbeitnehmer.
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Artikel 11 2. Die selbständigen Grenzgänger benötigen keine Aufent-
haltserlaubnis.

Zusammenarbeit im Bereich der Arbeitsvermittlung
Die zuständige Behörde des betreffenden Staates kann dem

Die Vertragsparteien arbeiten im Rahmen des EURES-Netzes selbständigen Grenzgänger jedoch eine Sonderbescheinigung
(European Employment Services) vor allem im Bereich der mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens fünf Jahren ausstel-
Zusammenführung und des Ausgleichs von Stellenangeboten len, sofern er den zuständigen nationalen Behörden nachweist,
und Arbeitsgesuchen sowie im Bereich des Information- daß er eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt oder ausüben
saustausches über die Arbeitsmarktlage und die Lebens- und will. Diese Bescheinigung wird um mindestens fünf Jahre
Arbeitsbedingungen zusammen. verlängert, sofern der Grenzgänger nachweist, daß er eine

selbständige Erwerbstätigkeit ausübt.

III. SELBSTÄNDIGE
3. Die Sonderbescheinigung gilt für das gesamte Hoheitsge-
biet des Staates, der sie ausgestellt hat.Artikel 12

Aufenthaltsregelung Artikel 14

Berufliche und geographische Mobilität1. Ein Staatsangehöriger einer Vertragspartei, der sich
zwecks Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit im
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei niederlassen will 1. Der Selbständige hat das Recht auf berufliche und
(im folgenden „Selbständiger“ genannt), erhält eine Aufent- geographische Mobilität im gesamten Hoheitsgebiet des Auf-
haltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens fünf nahmestaates.
Jahren, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Erteilung, sofern er
den zuständigen nationalen Behörden nachweist, daß er zu

2. Die berufliche Mobilität umfaßt den Wechsel des Berufsdiesem Zweck niedergelassen ist oder sich niederlassen will.
und den Übergang von einer selbständigen zu einer unselb-
ständigen Erwerbstätigkeit. Die geographische Mobilität um-

2. Die Aufenthaltserlaubnis wird automatisch um mindes- faßt den Wechsel des Arbeits- und des Aufenthaltsortes.
tens fünf Jahre verlängert, sofern der Selbständige den zuständi-
gen nationalen Behörden nachweist, daß er eine selbständige

Artikel 15Erwerbstätigkeit ausübt.

Gleichbehandlung3. Für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnisse dürfen die
Vertragsparteien vom Selbständigen nur folgende Unterlagen

1. Dem Selbständigen wird im Aufnahmestaat hinsichtlichverlangen:
des Zugangs zu einer selbständigen Erwerbstätigkeit und deren

a) den Ausweis, mit dem er in ihr Hoheitsgebiet eingereist Ausübung eine Behandlung gewährt, die nicht weniger günstig
ist; ist als die den eigenen Staatsangehörigen gewährte Behandlung.

b) den in den Absätzen 1 und 2 genannten Nachweis.
2. Artikel 9 dieses Anhangs gilt sinngemäß für die in diesem
Kapitel genannten Selbständigen.4. Die Aufenthaltserlaubnis gilt für das gesamte Hoheitsge-

biet des Staates, der sie erteilt hat.
Artikel 16

5. Aufenthaltsunterbrechnungen, die sechs aufeinanderfol-
gende Monate nicht überschreiten, sowie eine durch Militär- Ausübung hoheitlicher Befugnisse
dienst gerechtfertigte Abwesenheit berühren nicht die Gültig-
keit der Aufenthaltserlaubnis. Dem Selbständigen kann das Recht auf Ausübung einer

Erwerbstätigkeit verweigert werden, die dauernd oder zeitweise
mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden ist.6. Eine gültige Aufenthaltserlaubnis darf den in Absatz 1

genannten Personen nicht allein deshalb entzogen werden,
weil sie aufgrund einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit

IV. ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGENinfolge von Krankheit oder Unfall keine Erwerbstätigkeit mehr
ausüben.

Artikel 17
Artikel 13

Dienstleistungserbringer
Selbständige Grenzgänger

Hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen gemäß Arti-
1. Ein selbständiger Grenzgänger ist ein Staatsangehöriger kel 5 dieses Abkommens ist folgendes untersagt:
einer Vertragspartei mit Wohnsitz im Hoheitsgebiet einer
Vertragspartei, der eine selbständige Erwerbstätigkeit im Ho- a) Beschränkung grenzüberschreitender Dienstleistungen im

Hoheitsgebiet einer Vertragspartei, deren Dauerheitsgebiet der anderen Vertragspartei ausübt und in der Regel
täglich oder mindestens einmal in der Woche an seinen 90 tatsächliche Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht über-

schreitet;Wohnort zurückkehrt.
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b) Beschränkung der Einreise und des Aufenthalts in den b) den Nachweis dafür, daß sie eine Dienstleistung erbringen
oder erbringen wollen.Fällen nach Artikel 5 Absatz 2 dieses Abkommens für

folgende Personen:

i) Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Euro- Artikel 21
päischen Gemeinschaft oder der Schweiz, die Dienst-
leistungserbringer sind und im Hoheitsgebiet einer
anderen Vertragspartei als der des Dienstleistungs- 1. Die Gesamtdauer einer Dienstleistung nach Artikel 17
empfängers niedergelassen sind; Buchstabe a dieses Anhangs, unabhängig davon, ob es sich um

eine ununterbrochene Dienstleistung oder um aufeinanderfol-
ii) Arbeitnehmer eines Dienstleistungserbringers- un- gende Dienstleistungen handelt, darf 90 tatsächliche Arbeitsta-

abhängig von ihrer Staatsangehörigkeit-, die in den ge pro Kalenderjahr nicht überschreiten.
regulären Arbeitsmarkt einer Vertragspartei in-
tegriert sind und zwecks Erbringung einer Dienst-
leistung in das Gebiet einer anderen Vertragspartei 2. Absatz 1 läßt die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtun-
entsandt werden, unbeschadet des Artikels 1. gen des Dienstleistungserbringers hinsichtlich der Gewähr-

leistungspflicht gegenüber dem Empfänger der Dienstleistung
unberührt und gilt nicht im Falle höherer Gewalt.Artikel 18

Artikel 17 dieses Anhangs gilt für die Gesellschaften, die nach
Artikel 22dem Recht eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft

oder nach schweizerischem Recht gegründet wurden und
ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre

1. Von der Anwendung der Bestimmungen der Artikel 17Hauptniederlassung im Gebiet einer Vertragspartei haben.
und 19 dieses Anhangs ausgenommen sind die Tätigkeiten,
die auch nur gelegentlich die Ausübung hoheitlicher Befugnisse

Artikel 19 im Gebiet der betroffenen Vertragspartei umfassen.

Der Dienstleistungserbringer, der zur Erbringung von Dienst-
2. Die Artikel 17 und 19 dieses Anhangs sowie die aufgrundleistungen berechtigt ist oder dem eine entsprechende Erlaub-
dieser Artikel getroffenen Maßnahmen lassen die Rechts- undnis erteilt wurde, kann seine Tätigkeit vorübergehend im
Verwaltungsvorschriften über die Arbeits- und Beschäftigungs-Staat der Erbringung der Dienstleistung nach Maßgabe dieses
bedingungen für die im Rahmen der Erbringung von Dienst-Anhangs und der Anhänge II und III unter den gleichen
leistungen entsandten Arbeitnehmer unberührt. Gemäß Arti-Bedingungen ausüben, wie dieser Staat sie für seine eigenen
kel 16 dieses Abkommens wird auf die Richtlinie 96/71/EGStaatsangehörigen vorschreibt.
vom 16. Dezember 1996 (ABl. L 18, vom 21.1.1997, S. 1) (1)
über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen derArtikel 20 Erbringung von Dienstleistungen Bezug genommen.

1. Die Personen nach Artikel 17 Buchstabe b dieses An-
hangs, die zur Erbringung von Dienstleistungen berechtigt 3. Artikel 17 Buchstabe a und Artikel 19 dieses Anhangs
sind, benötigen für Aufenthalte von höchstens 90 Tagen keine lassen die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens
Aufenthaltserlaubnis. Der Ausweis nach Artikel 1, mit dem sie bestehenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften jeder Ver-
eingereist sind, ist auch für ihren Aufenthalt gültig. tragspartei in folgenden Bereichen unberührt:

i) Tätigkeiten der Arbeitsvermittlungs- und -verleihunter-2. Die Personen nach Artikel 17 Buchstabe b dieses An-
nehmen;hangs, die zur Erbringung von Dienstleistungen mit einer

Dauer von mehr als 90 Tagen berechtigt sind oder denen eine
ii) Finanzdienstleistungen, für die im Hoheitsgebiet einerErlaubnis zur Erbringung einer Dienstleistung erteilt wurde,

Vertragspartei eine vorherige Genehmigung erforderlicherhalten zur Feststellung dieses Rechts eine Aufenthaltserlaub-
ist und deren Erbringer der Aufsicht der Behörden diesernis, deren Gültigkeitdauer der Dauer der Dienstleistung ent-
Vertragspartei unterliegen.spricht.

3. Das Aufenthaltsrecht erstreckt sich auf das gesamte 4. Artikel 17 Buchstabe a und Artikel 19 dieses AnhangsHoheitsgebiet der Schweiz beziehungsweise des betreffenden lassen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften jeder Ver-Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft. tragspartei betreffend die Erbringung von Dienstleistungen mit
einer Dauer von höchstens 90 tatsächlichen Arbeitstagen
unberührt, sofern diese aus zwingenden Gründen des Allge-4. Für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnisse dürfen die
meininteresses gerechtfertigt sind.Vertragsparteien von den Personen nach Artikel 17 Buchsta-

be b dieses Anhangs nur folgendes verlangen:

a) den Ausweis, mit dem er in ihr Hoheitsgebiet eingereist (1) In der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens
geltenden Fassung.sind,
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Artikel 23 4. Eine Aufenthaltserlaubnis, deren Gültigkeit auf die Dauer
der Ausbildung oder, wenn die Dauer der Ausbildung ein Jahr
übersteigt, auf ein Jahr beschränkt ist, wird dem StudierendenDienstleistungsempfänger
erteilt, der nicht aufgrund einer anderen Bestimmung dieses
Abkommens über ein Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet der1. Für Aufenthalte von höchstens drei Monaten benötigt
anderen Vertragspartei verfügt, sofern er durch eine Erklärungder Dienstleistungsempfänger nach Artikel 5 Absatz 3 dieses
oder durch andere, zumindest gleichwertige Mittel seiner WahlAbkommens keine Aufenthaltserlaubnis. Für Aufenthalte von
den betreffenden nationalen Behörden gegenüber glaubhaftmehr als drei Monaten erhält er eine Aufenthaltserlaubnis,
macht, daß er über finanzielle Mittel verfügt, so daß er selber,deren Gültigkeitsdauer der Dauer der Dienstleistung entspricht.
sein Ehegatte und ihre unterhaltsberechtigten Kinder währendDer Dienstleistungsempfänger kann während der Dauer seines
ihres Aufenthalts keine Sozialhilfe des Aufnahmestaates inAufenthalts von der Sozialhilfe ausgeschlossen werden.
Anspruch nehmen müssen; dies gilt unter der Bedingung, daß
er in einer anerkannten Lehranstalt zur Hauptsache zum

2. Die Aufenthaltserlaubnis gilt für das gesamte Hoheitsge- Erwerb einer beruflichen Bildung eingeschrieben ist und daß er
biet des Staates, der sie erteilt hat. über einen Krankenversicherungsschutz verfügt, der sämtliche

Risiken abdeckt. Dieses Abkommen regelt weder den Zugang
zur Ausbildung noch die Unterhaltsbeihilfen für die unter

V. PERSONEN, DIE KEINE ERWERBSTÄTIGKEIT AUSÜBEN diesen Artikel fallenden Studierenden.

Artikel 24 5. Die Aufenthaltserlaubnis wird automatisch um mindes-
tens fünf Jahre verlängert, solange die Aufnahmebedingungen

Aufenthaltsregelung erfüllt werden. Die Aufenthaltserlaubnis des Studierenden wird
jährlich um einen der Restdauer der Ausbildung entsprechen-
den Zeitraum verlängert.1. Eine Person, die die Staatsangehörigkeit einer Ver-

tragspartei besitzt und keine Erwerbstätigkeit im Aufen-
thaltsstaat ausübt und dort kein Aufenthaltsrecht aufgrund 6. Aufenthaltsunterbrechnungen, die sechs aufeinanderfol-anderer Bestimmungen dieses Abkommens hat, erhält eine gende Monate nicht überschreiten, sowie eine durch Militär-Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von mindes- dienst gerechtfertigte Abwesenheit berühren nicht die Gültig-tens fünf Jahren, sofern sie den zuständigen nationalen Behör- keit der Aufenthaltserlaubnis.den den Nachweis dafür erbringt, daß sie für sich selbst und
ihre Familienangehörigen über

7. Die Aufenthaltserlaubnis gilt für das gesamte Hoheitsge-
a) ausreichende finanzielle Mittel verfügt, so daß sie während biet des Staates, der sie erteilt hat.

ihres Aufenthalts keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen
müssen;

8. Das Aufenthaltsrecht besteht so lange, wie die Berechtig-
ten die Bedingungen des Absatzes 1 erfüllen.b) einen Krankenversicherungsschutz verfügt, der sämtliche

Risiken abdeckt (1).

Die Vertragsparteien können, wenn sie dies für erforderlich VI. ERWERB VON IMMOBILIEN
erachten, nach Ablauf der beiden ersten Jahre des Aufenthalts
eine Erneuerung der Aufenthaltserlaubnis verlangen.

Artikel 25

2. Die finanziellen Mittel gelten als ausreichend, wenn
1. Der Staatsangehörige einer Vertragspartei, der ein Auf-sie den Betrag übersteigen, unterhalb dessen die eigenen
enthaltsrecht hat und seinen Hauptwohnsitz im Aufnah-Staatsangehörigen aufgrund ihrer persönlichen Situation und
mestaat nimmt, hat hinsichtlich des Erwerbs von Immobiliengegebenenfalls derjenigen ihrer Familienangehörigen An-
die gleichen Rechte wie die Inländer. Er kann unabhängig vonspruch auf Fürsorgeleistungen haben. Ist diese Bedingung nicht
der Dauer seiner Beschäftigung jederzeit nach den geltendenanwendbar, so gelten die finanziellen Mittel des Antragstellers
innerstaatlichen Regeln seinen Hauptwohnsitz im Aufnah-als ausreichend, wenn sie die von der Sozialversicherung des
mestaat nehmen. Das Verlassen des Aufnahmestaates bedingtAufnahmestaates gezahlte Mindestrente übersteigen.
keine Veräußerungspflicht.

3. Die Personen, die ein Arbeitsverhältnis mit einer Dauer
2. Der Staatsangehörige einer Vertragspartei, der ein Auf-von weniger als einem Jahr im Hoheitsgebiet einer Vertragspar-
enthaltsrecht hat und seinen Hauptwohnsitz nicht im Aufnah-tei innehatten, dürfen sich dort aufhalten, sofern sie die
mestaat nimmt, hat hinsichtlich des Erwerbs der für dieVoraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. Das ihnen gemäß
Ausübung einer Erwerbstätigkeit dienenden Immobilien dieden innerstaatlichen Rechtsvorschriften, gegebenenfalls
gleichen Rechte wie die Inländer; diese Rechte bedingen keineergänzt durch die Bestimmungen des Anhangs II, zustehende
Veräußerungspflicht beim Verlassen des Aufnahmestaates.Arbeitslosengeld ist als finanzielle Mittel im Sinne des Absat-
Ferner kann ihm der Erwerb einer Zweitwohnung oder einerzes 1 Buchstabe a und des Absatzes 2 anzusehen.
Ferienwohnung bewilligt werden. Für diese Kategorie von
Staatsangehörigen läßt dieses Abkommen die geltenden Regeln(1) In der Schweiz muß die Krankenversicherung für Personen, die
für die bloße Kapitalanlage und den Handel mit unbebautenihren Wohnsitz nicht dort wählen, auch Leistungen bei Unfall

und Mutterschaft abdecken. Grundstücken und Wohnungen unberührt.
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3. Ein Grenzgänger hat hinsichtlich des Erwerbs einer für b) Die Personen, die zuvor im Hoheitsgebiet des Auf-
nahmestaates saisonale Arbeitsverhältnisse währenddie Ausübung einer Erwerbstätigkeit dienenden Immobilie und

einer Zweitwohnung die gleichen Rechte wie die Inländer; diese einer Gesamtdauer von mindestens 50 Monaten in
den letzten 15 Jahren innehatten und die Vorausset-Rechte bedingen keine Veräußerungspflicht beim Verlassen

des Aufnahmestaates. Ferner kann ihm der Erwerb einer zungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
gemäß Buchstabe a nicht erfüllen, haben automa-Ferienwohnung gestattet werden. Für diese Kategorie von

Staatsangehörigen läßt dieses Abkommen die geltenden Regeln tisch das Recht, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
einzugehen.des Aufnahmestaates für die bloße Kapitalanlage und den

Handel mit unbebauten Grundstücken und Wohnungen unbe-
Artikel 28rührt.

Abhängig beschäftigte Grenzgänger

VII. ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN UND WEITERENTWICKLUNG 1. Ein abhängig beschäftigter Grenzgänger ist ein Staatsan-
DES ABKOMMENS gehöriger einer Vertragspartei mit rechtmäßigem Wohnsitz im

Grenzgebiet der Schweiz oder ihrer Nachbarstaaten, der im
Grenzgebiet der anderen Vertragspartei eine unselbständigeArtikel 26
Erwerbstätigkeit ausübt und in der Regel täglich oder mindes-
tens einmal in der Woche an seinen Hauptwohnsitz zurück-Allgemeines
kehrt. Als Grenzgebiete im Sinne dieses Abkommens gelten
die Gebiete, die in den Abkommen zwischen der Schweiz und

1. Werden die Beschränkungen des Artikels 10 dieses ihren Nachbarstaaten über den kleinen Grenzverkehr festgelegt
Abkommens angewandt, so ergänzen bzw. ersetzen die Be- sind.
stimmungen dieses Kapitels die übrigen Bestimmungen dieses

2. Die Sonderbescheinigung gilt für das gesamte Grenzge-Anhangs.
biet des Staates, der sie ausgestellt hat.

2. Werden die Beschränkungen des Artikels 10 dieses Artikel 29
Abkommens angewandt, so ist für die Ausübung einer Er-

Rückkehrrecht der Arbeitnehmerwerbstätigkeit eine Aufenthaltserlaubnis und/oder Arbeitser-
laubnis erforderlich.

1. Ein Arbeitnehmer, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Abkommens eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültig-

Artikel 27 keitsdauer von mindestens einem Jahr innehatte und das
Aufnahmeland verlassen hat, hat innerhalb von sechs Jahren

Aufenthaltsregelung für Arbeitnehmer nach seiner Ausreise ein Anrecht auf bevorrechtigten Zugang
innerhalb der für seine Aufenthaltserlaubnis geltenden Quote,
sofern er nachweist, daß er eine Erwerbstätigkeit ausüben1. Die Aufenthaltserlaubnis eines Arbeitnehmers, der einen
kann.Arbeitsvertrag mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr

hat, wird bis zu einer Gesamtdauer von weniger als 12 Mona-
2. Ein Grenzgänger hat innerhalb von sechs Jahren nachten verlängert, sofern der Arbeitnehmer den zuständigen
Beendingung seiner vorherigen ununterbrochenen Erwerbstä-nationalen Behörden nachweist, daß er eine Erwerbstätigkeit
tigkeit von drei Jahren ein Anrecht auf eine neue Sonderbe-ausüben kann. Eine neue Aufenthaltserlaubnis wird erteilt,
scheinigung vorbehaltlich einer Kontrolle der Entlohnungs-sofern der Arbeitnehmer nachweist, daß er eine Erwerbstätig-
und Arbeitsbedingungen, wenn es sich um einen Arbeitnehmerkeit ausüben kann und die Höchstzahlen nach Artikel 10
handelt, während der ersten beiden Jahre nach Inkrafttretendieses Abkommens nicht erreicht sind. Es besteht keine
dieses Abkommens, sofern er den zuständigen nationalenVerpflichtung gemäß Artikel 24 dieses Anhangs, das Land
Behörden nachweist, daß er eine Erwerbstätigkeit ausübenzwischen zwei Arbeitsverhältnissen zu verlassen.
kann.

2. Während des in Artikel 10 Absatz 2 dieses Abkommens 3. Jugendliche, die das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei
genannten Zeitraums kann eine Vertragspartei für die Erteilung nach einem Aufenthalt von mindestens fünf Jahren vor
einer Aufenthaltserlaubnis die Vorlage eines schriftlichen Ar- Vollendung ihres 21. Lebensjahres verlassen, haben innerhalb
beitsvertrags oder einer Einstellungszusage verlangen. einer Frist von vier Jahren ein Anrecht auf Rückkehr und

Ausübung einer Erwerbstätigkeit.
3. a) Die Personen, die zuvor im Hoheitsgebiet des Auf- Artikel 30

nahmestaates befristete Arbeitsverhältnisse während
mindestens 30 Monaten innehatten, haben automa- Geographische und berufliche Mobilität der Arbeitneh-
tisch das Recht, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mer
einzugehen (1). Eine etwaige Ausschöpfung der ga-

1. Der Arbeitnehmer, der eine Aufenthaltserlaubnis mitrantierten Anzahl Aufenthaltserlaubnisse kann ih-
einer Gültigkeitsdauer von weniger als einem Jahr besitzt, hatnen gegenüber nicht geltend gemacht werden.
während 12 Monaten nach Beginn seiner Beschäftigung ein
Anrecht auf berufliche und geographische Mobilität. Der
Übergang von einer unselbständigen zu einer selbständigen(1) Sie unterliegen weder dem Vorrang der inländischen Erwerbstäti-
Erwerbstätigkeit ist unter Berücksichtigung der Bestimmungengen noch der Kontrolle der Einhaltung der branchen- und

ortsüblichen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen. des Artikels 10 dieses Abkommens möglich.
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2. Die den abhängig beschäftigten Grenzgängern erteilten Bedarf um höchstens zwei Monate verlängert werden, wenn
echte Aussichten auf die Erbringung dieses Nachweises beste-Sonderbescheinigungen berechtigen zur beruflichen und geo-

graphischen Mobilität innerhalb der gesamten Grenzgebiete hen.
der Schweiz und ihrer Nachbarstaaten.

3. Die Sonderbescheinigung gilt für das gesamte Grenzge-
Artikel 31 biet des Staates, der sie ausgestellt hat.

Aufenthaltsregelung für Selbständige Artikel 33

Ein Staatsangehöriger einer Vertragspartei, der sich zwecks Rückkehrrecht der Selbständigen
Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit (im folgenden
„Selbständiger“ genannt) im Hoheitsgebiet der anderen Ver-

1. Ein Selbständiger, der eine Aufenthaltserlaubnis mit einertragspartei niederlassen will, erhält eine Aufenthaltserlaubnis
Gültigkeitsdauer von mindestens fünf Jahren innehatte undmit einer Gültigkeitsdauer von sechs Monaten. Er erhält eine
den Aufnahmestaat verlassen hat, erhält innerhalb von sechsAufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von mindes-
Jahren nach seiner Ausreise ohne weiteres eine neue Aufent-tens fünf Jahren, sofern er den zuständigen nationalen Behör-
haltserlaubnis, sofern er bereits während eines ununterbroche-den vor Ablauf des Sechsmonatszeitraums nachweist, daß er
nen Zeitraums von drei Jahren im Aufnahmeland gearbeiteteine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt. Dieser Sechsmonats-
hat und den zuständigen nationalen Behörden nachweist, daßzeitraum kann bei Bedarf um höchstens zwei Monate ver-
er eine Erwerbstätigkeit ausüben kann.längert werden, wenn echte Aussichten auf Erbringung dieses

Nachweises bestehen.
2. Ein selbständiger Grenzgänger erhält innerhalb von sechs
Jahren nach Beendigung seiner vorherigen ununterbrochenenArtikel 32
Erwerbstätigkeit von vier Jahren ohne weiteres eine neue
Sonderbescheinigung, sofern er den zuständigen nationalenSelbständige Grenzgänger
Behörden nachweist, daß er eine Erwerbstätigkeit ausüben
kann.

1. Ein selbständiger Grenzgänger ist ein Staatsangehöriger
einer Vertragspartei mit rechtmäßigem Wohnsitz im Grenzge-

3. Die Jugendlichen, die das Hoheitsgebiet einer Ver-biet der Schweiz oder ihrer Nachbarstaten, der im Grenzgebiet
tragspartei nach mindestens fünfjährigem Aufenthalt vor Voll-der anderen Vertragspartei eine selbständige Erwerbstätigkeit
endung ihres 21. Lebensjahres verlassen, haben innerhalb einerausübt und in der Regel täglich oder mindestens einmal in der
Frist von vier Jahren das Recht auf Rückkehr und AusübungWoche an seinen Hauptwohnsitz zurückkehrt. Als Grenzgebie-
einer Erwerbstätigkeit.te im Sinne dieses Abkommens gelten die in den Abkommen

zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten über den
kleinen Grenzverkehr festgelegten Gebiete. Artikel 34

Geographische und berufliche Mobilität der Selbständigen2. Ein Staatsangehöriger einer Vertragspartei, der als selbst-
ändiger Grenzgänger eine Erwerbstätigkeit im Grenzgebiet der
Schweiz oder ihrer Nachbarstaaten ausüben will, erhält im Die den selbständigen Grenzgängern ausgestellten Sonderbe-

scheinigungen berechtigen zur beruflichen und geographi-voraus eine Sonderbescheinigung mit einer Gültigkeitsdauer
von sechs Monaten. Er erhält eine Sonderbescheinigung mit schen Mobilität innerhalb des Grenzgebiets der Schweiz und

ihrer Nachbarstaaten. Die im voraus erteilte Aufenthaltserlaub-einer Gültigkeitsdauer von mindestens fünf Jahren, sofern
er vor Ablauf des Sechsmonatszeitraums den zuständigen nis (bzw. Sonderbescheinigung für Grenzgänger) mit einer

Gültigkeitsdauer von sechs Monaten berechtigt nur zur geogra-nationalen Behörden nachweist, daß er eine selbständige
Erwerbstätigkeit ausübt. Dieser Sechsmonatszeitraum kann bei phischen Mobilität.




